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Bücher 

gehandelt. Der Band wendet sich an 
Rechtsanwälte, Fachanwälte für Ar­
beitsrecht, Juristen im Personalbereich 
von Untemehmen sowie an Arbeitsrich­
ter. Es ist ein guter Begleiter für die täg­
liche Praxis. 

Stephan Lofing 
Rechtsanwalt 

Klaus Schneider 

Rechtsschutzversicherung 
für Anfänger 
Verlag C. H. Beck 
2011 . Buch. XXV, 284 S. Kartoniert 
ISBN 978-3-406-60445-4 
32,90 EUR 

Mit diesem 284 
Seiten umfas­
senden Werk 
aus dem Verlag 
C.H. Beck hat 
sich Dr. Klaus 
Schneider zum 
Ziel gesetzt, 
dem Leser einen 
Einstieg in die 

Materie sowie einen Überblick über die 
Voraussetzungen und den Umfang des 
Rechtsgebietes zu verschaffen. Dies ist 
ihm zweifelsohne gut gelungen. Schritt 
für Schritt werden mehr als nur die "Ba­
sics" vermittelt. Heißt es nun korrekt: 
Versicherung oder Versicherer? Versi­
cherungsnehmer oder Versicherter? 
Mitversicherter oder mitversicherte Per­
son? Diesen und anderen Fragen geht 
Klaus Schneider zu Beginn didaktisch 
gekonnt und einleitend nach und wid­
met sich sodann den Einzelfragen des 
Rechtsschutzversicherungsrechts: Be­
steht Deckungsschutz für den Halter ei­
nes PKW der einen Zeugenfragebogen 
wegen einer Geschwindigkeitsüber­
schreitung zugestellt bekommt? Welche 
Vergütung kann im Rahmen der Erstbe­
ratung gerade bei kleineren Streitwerten 

abgerechnet werden? Und wie häufig ist 
die Selbstbeteiligung bei einem einheitli­
chen Lebenssachverhalt zu berücksich­
tigen? Checklisten und Übersichten er­
gänzen die Abhandlungen und werten 
das Buch weiter auf. 

Kurzum: Zweifelsohne gehört das Buch 
zu den Werken, die beachtlich mehr lei­
sten, als der Titel vielleicht zunächst ver­
spricht. 

Gregor Samimi, Rechtsanwalt, 
Fachanwalt für Strafrecht, Verkehrsrecht 

und Versicherungsrecht 

Werner Schulzl Jörn Hauß 

Familienrecht 
Handkommentar 
Nomos Verlag 
2. Auflage 2011, 2.400 Seiten gebunden 
ISBN 978-3-8329-6403-0 
98,00 EUR 

Dr. WernerNo MosKoMMENTAR 
Schulz und Jörn 
Hauß betreuten 
die 2. Auflage 
von September 
2011 des seit 
2008 dem Fami­
lienrechtier zur 
Verfügung ste­
henden Kom­
mentars. Er bie­
tet das materi­

elle Recht auf dem neuesten Stand. 
Durch seine klare Struktur ist das Buch 
nah an der anwaltlichen Praxis. Der 
Kommentar lokalisiert das Rechtspro­
blem rasch in seinem Umfeld und bietet 
konkrete Lösungen an. Die Erläuterun­
gen liefern einen sicheren Nachweis der 
Rechtsprechung. Integrierte Antragsmu­
ster sowie Beratungs- und Gebühren­
hinweise unterstützen bei der rationellen 
Fallbearbeitung. Ein Konzept, das aus 
langjähriger Erfahrung der Herausgeber 

und Autoren entstanden ist, die sich 
sämtlich in der Praxis bewährt haben. 
Kommentiert werden insbesondere Art. 
6 GG BGB Vorschriften, LPartG j Vers­, I 
AusgiG, EUEheVO 2003 und 2010 sowie 
10 Schwerpunktbeiträge. Die 1Nach­
schau in Einzelfragen brachte solide 
Beiträge für die aktuelle Arbeit. So wird 
im Rahmen der Kommentierung zu § 
1579 ausführlich auf den Wegfall der 
Drittelmethode durch die BVerfG-Ent­
scheidung vom Januar 2011 eingegan­
gen. Es finden sich hilfreiche Tabellen 
auch über die Düsseldorfer Tabelle hin­
aus und als Buch im Buch die d arstel­
lung von gut gewählten Schwerpunkten 
von ehebezogenen Zuwendungen bis 
zur Verfassungsbeschwerde in Famili­
ensachen. Ein insgesamt lohnendes 
Werk. 

Dr. Eckart Yersin 
Rechtsanwalt und Notar 

Dr. Rainer Kemperl 
Prof. Dr. Klaus Schreiber 

Familienverfahrensrecht 
Hand kommentar 
Nomos Verlag 
2. Auflage 2011 , 1.080 Seiten gebunden 
ISBN 978-3-8329-6212-8 
89,00 EUR 

In 2. Auflage ist 
NOMOS KOMMENTAR 

der handliche 
Kommentar zum 

ICcmper ISch,.lber ll-..l Familienverfah­
rensrecht im 
FamFG erschie­
nen; Herausge­
ber sind Dr. Rai­
ner Kemper und 
Prof. Dr. Klaus 
Schreiber - wie 
auch die üibrigen 

Autoren ausgewiesene Fachkräfte des 
Familienrechts. Ein aktueller Kommentar 
für Familienrechtier. Profund u~d aus­
führlich kommentieren die langjährigen 
Experten die Vorschriften des FamFG 
(allgemeiner Teil und Familienver ahren) 
und gehen ausführlich auf die Entwick­
lung in den rund 2 Jahren seit Idessen 
Inkrafttreten ein. Die ergangene um­
fangreiche Rechtsprechung, die ~ielfälti-
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